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Lausitzer Golfclub, Am Golfplatz 3, 03058 Neuhausen/Spree 
 
An die Mitglieder 
des Lausitzer Golfclub e.V. 
 
 
 
 
 

   Neuhausen/Spree, 15. November 2017 
 
 
 
Newsletter/ Brief des Präsidenten Nr. 5 - 2017 
 
 
Liebe Mitglieder des Lausitzer Golfclubs, 
 
was hilft am besten gegen November- Depressionen? Zum Beispiel 
Bewegung an der frischen Luft und danach ein wärmendes Getränk! Gern auf 
unserer Anlage, die nach Beendigung der Turnier-Saison noch gut bespielbar 
ist und einige Reize bietet.   
 
Am 01.12. wird dann auf den Winterbetrieb umgestellt, d.h. es werden 
Wintergrüns eingerichtet, Caddy-Raum und Driving-Range stehen nicht mehr 
zur Verfügung. An dieser Stelle möchte ich noch einmal darauf hinweisen, 
dass bei Frost auf dem Platz nicht gespielt werden darf. Das Betreten des 
Grasen bei Frost würde Schäden verursachen, die wir bis weit in die Saison 
2018 zu spüren hätten. Dies gilt insbesondere für die sensiblen Grüns. 
Das Clubhaus wird wahrscheinlich nur eingeschränkt nutzbar sein, da wir in 
diesem Winter dessen Innenausbau, insbesondere die Installation der neuen 
Küche planen. Als Koordinator dafür hat sich Matthias Krügener bereit 
erklärt. Der Golf-Shop, der ab nächstes Jahr von unserem neuen Pro, Simon 
Marshall, übernommen wird, muss geräumt werden. Deshalb gibt es Rabatte 
von 30% für alle Textil-Artikel, Trolleys, Schläger, Schlägerhauben und 
Taschen. Als Sonderaktion bietet Titleist zudem eine kostenlose Beschriftung 
(Personalisierung) von Bällen an. Bestellungen sind im Clubhaus möglich. 
Näheres Sie Anhang. 
 
Der Bau unserer Multifunktionalen Begegnungsstätte (MFBS) befindet sich  
im Zeit- und Finanzplan und nähert sich langsam dem großen Finale. In den 
letzten Wochen rief unser Bau- Chef, Heinrich Breuer, zu Arbeitseinsätzen 
auf, zu denen einige Mitglieder, meistens jedoch immer dieselben, 
erschienen. Diesen sei dafür herzlich gedankt sowie allen anderen 
uneigennützigen Helfern, die sich am Bau des neuen Clubhauses  bzw. an der 
Instandsetzung und Wartung vorhandener Strukturen beteiligten, allen voran 
Dr. Dieter Werner, Roswitha Werner, Reinhard Rothe, Frank Heyder, 
Ronald Zschornack, Manfred Hanschkatz, Karl-Heinz Metag, Matthias 
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Krügener, Knut Faber, Jürgen May, Jörg Schubarth, Christian Herrmann, 
Jürgen Kisker, Klaus Biemelt und Bernd Lipinski! 
 
Der nächste Arbeitseinsatz findet am Samstag, d. 
02.12.2017 um 10:00 Uhr vor Ort statt und bietet auch noch 
einmal die Chance der Teilnahme für all jene, die bisher vielleicht immer 
verhindert waren. Potentielle Teilnehmer mögen sich bitte in die Liste im 
Clubhaus einschreiben oder per Email anmelden, um besser planen zu 
können! 
 
Der Beitragsausschuss hat wie in der Jahreshauptversammlung verkündet 
eine neue Beitragsordnung verabschiedet, die 2018 in Kraft tritt und die in 
Anlage beigefügt ist. 
 
Für unsere diesjährige lockere Jahresabschlussveranstaltung mit 
Pokalübergaben am Freitag, d. 17.11. um 19:00 Uhr im Café Zehlig, 
Friedrich-Ebert-Straße 21 in Cottbus sind noch einige Plätze frei. 
Kurzentschlossene können gern noch teilnehmen. Das Entgelt von 25 € für 
das Buffet kann vor Ort entrichtet werden. Schließlich soll ja Geselligkeit in 
der Verbindung mit kalten Getränken auch aufhellend wirken.  
 
Ich hoffe, dass wir uns dann sehen, ansonsten wünsche ich einen schönen 
Saisonabschluss und Jahresausklang ohne Depressionen und andere 
Misslichkeiten! 
 
Herbst-Winterlich-sportliche Grüße 
 
 
 
Ihr/ Euer Frank Käßner 



TITLEIST GOLFBÄLLE SIND DAS BELIEBTESTE GOLF-GESCHENK WELTWEIT. 
JETZT MIT KOSTENLOSER BEDRUCKUNG UND GRATIS TITLEIST BALLMARKER.
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ausitzer Golfclub e.V. – Beitragsordnung  
 

 

Präambel 

Die Mitglieder sind entsprechend den Regelungen des § 6 der Satzung zur Zahlung von Jahresbeiträgen 
und Aufnahmegebühr verpflichtet. Die Einzelheiten hierzu werden im Folgenden geregelt. 

 

§ 1 Mitgliedschaftskategorien 

(1) Bei der Mitgliedschaft werden entsprechend § 3 (2) der Satzung die folgenden Kategorien unterschieden: 

 Ordentliche Mitglieder, 

 Nicht-Ordentliche Mitglieder und  

 Ordentliche Ehrenmitglieder. 

(2) Zu den Ordentlichen Mitgliedern zählen folgende Mitgliedschaftsarten: 

 Ordentliche aktive Mitglieder (vgl. Abs. 5) und 

 Ordentliche Firmenmitglieder (vgl. § 2 (2)). 

(3) Zu den Nicht-Ordentlichen Mitgliedern zählen folgende Mitgliedschaftsarten: 

 Zweitmitglieder (vgl. § 2 (3)), 

 Jugendliche Mitglieder (vgl. § 2 (4)), 

 Mitglieder in Ausbildung (vgl. § 2 (5)), 

 Passive Mitglieder (vgl. § 2 (6)) und 

 Schnuppermitglieder (vgl. § 2 (7)). 

(4) Zu den Ordentlichen Ehrenmitgliedern zählen Personen im Sinne des § 3 (3) der Satzung. 

(5) Bei den Ordentlichen aktiven Mitgliedern ist zu unterscheiden in Ordentliche aktive Mitglieder … 

I. …. im ersten Jahr der Ordentlichen aktiven Mitgliedschaft (vgl. § 2 (1)), 

II. …. im zweiten Jahr der Ordentlichen aktiven Mitgliedschaft (vgl. § 2 (1)), 

III. …. in jedem weiteren Jahr der Ordentlichen aktiven Mitgliedschaft (vgl. § 2 (1)), 

IV. … ab 50 km Entfernung zum Hauptwohnsitz (vgl. § 2 (8)), 

V. … ab 100 km Entfernung zum Hauptwohnsitz (vgl. § 2 (9)), 

VI. … mit Einmalzahlung von 2.000 € (vgl. § 2 (1)), 

VII. … als Partner mit Einmalzahlung von 1.000 € (vgl. § 2 (1)), 

VIII. … als Wochentagsmitgliedschaft Mo-Do, außer an Feiertagen (vgl. § 2 (10)),  

IX. … als Wochenendmitgliedschaft (vgl. § 2 (11)), und 

X. … als Senioren 75+ (vgl. § 2 (12)). 



 
 Beitragsordnung 2018 - Anlage zur Satzung des Lausitzer Golfclub e.V. 

Seite 2 

(6) Für die Einstufung des Mitgliedes in die verschiedenen Kategorien ist der Status des Mitgliedes am 01. Ja-
nuar eines jeden Jahres entscheidend. 

 

§ 2 Mitgliedschaftsarten 

(1) Ordentliche aktive Mitglieder sind alle Personen, die nicht unter eine andere Art der Mitgliedschaft fallen. 

Im ersten und zweiten Jahr der Ordentlichen aktiven Mitgliedschaft erfolgt eine Rabattierung der Mitglied-
beiträge.  

Optional ist eine Einmalzahlung (Aufnahmegebühr) von 2.000,- € möglich, ab deren Zahlung eine dauerhafte 

Reduktion der Mitgliedsbeiträge erfolgt. Für den Ehe- oder Lebenspartner als Ordentlicher aktiver Partner 
reduziert sich die optionale Einmalzahlung (Aufnahmegebühr) auf 1.000,- €. 

(2) Ordentliche Firmenmitglieder sind juristische Personen. Die Firmenmitglieder sollen mit Mitgliedschaftsbe-

ginn die natürlichen Personen benennen, die die Mitgliedschaftsrechte ausüben. Die jeweilige Berechtigung 
zum Golfspiel wird durch schriftliche Zustimmung des Präsidiums zu der vom Firmenmitglied benannten 
Person erworben. Sie gilt für die Dauer der Mitgliedschaft, wenn nicht bis zum 31.12. eines jeden Jahres 
eine Neubenennung für das Folgejahr erfolgt. 

(3) Eine Zweitmitgliedschaft setzt voraus, dass das Zweitmitglied ordentliches Vollmitglied in einem Golfverein 

ist, der dem Deutschen Golfverband angeschlossen ist und das Zweitmitglied seinen Verpflichtungen aus 
der Mitgliedschaft bei diesem Verein nachgekommen ist. Eine passive Mitgliedschaft, eine Ehrenmitglied-
schaft, eine Fernmitgliedschaft mit eingeschränktem Spielrecht oder Ähnliches sind keine Vollmitglied-
schaft im Sinne der Regelung. 

(4) Jugendliche Mitglieder sind Personen bis einschließlich des 18. Lebensjahres. Sofern mindestens ein Eltern-
teil Ordentliches aktives Mitglied ist, zählen Jugendliche Mitglieder als beitragsreduzierte Jugendliche  
Familienmitglieder. 

(5) Mitglieder in Ausbildung sind Personen bis einschließlich des 28. Lebensjahres, die sich in einem Vollzeit-

studium oder Ausbildungsverhältnis befinden. Dieses ist durch Vorlage einer Ausbildungs- bzw. Studienbe-
scheinigung bis zum 31. Dezember des vorangegangenen Jahres nachzuweisen. Andernfalls ist der Beitrag 
als Ordentliches aktives Mitglied im ersten Jahr der Ordentlichen Mitgliedschaft zu entrichten. 

(6) Passive Mitglieder sind fördernde Mitglieder. Passive Mitglieder sind keine DGV-Mitglieder. Eine Vorga-

benführung erfolgt nicht. Passive Mitglieder haben das Recht, die Übungsanlagen im Jahr unbegrenzt zu 
nutzen und bis zu zweimal im Jahr den Platz.  

(7) Die Schnuppermitgliedschaft ist auf das Jahr begrenzt, in welchem die Platzreife erworben wurde.  

(8) Ordentliche aktive Mitglieder ab 50 km Entfernung zum Hauptwohnsitz sind alle Personen, bei denen mindes-

tens eine Entfernung von 50 km zwischen ihrem Hauptwohnsitz und dem Golfplatz des Lausitzer Golfclub 
e.V. besteht. Die Entfernungsmessung wird durch die Clubsoftware vorgenommen. Es gilt die direkte Ent-
fernung (Luftlinie). 

(9) Ordentliche aktive Mitglieder ab 100 km Entfernung zum Hauptwohnsitz sind alle Personen, bei denen mindes-

tens eine Entfernung von 100 km zwischen ihrem Hauptwohnsitz und dem Golfplatz des Lausitzer 
Golfclub e.V. besteht. Die Entfernungsmessung wird durch die Clubsoftware vorgenommen. Es gilt die di-
rekte Entfernung (Luftlinie). 

(10) Ordentliche aktive Mitglieder als Wochentagsmitgliedschaft Mo-Do, außer an Feiertagen sind berechtigt, den 

Platz Montag bis Donnerstag (außer an Feiertagen) zu nutzen. Eine Nutzung darüber hinaus ist mit Ent-
richtung von Greenfee möglich. 
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(11) Ordentliche aktive Mitglieder als Wochenendmitgliedschaft Fr-So und an Feiertagen sind berechtigt, den Platz 

Freitag bis Sonntag und an Feiertagen zu nutzen. Eine Nutzung darüber hinaus ist mit Entrichtung eines 
ermäßigten Tagesgreenfees von 20,- € möglich. 

(12) Ordentliche aktive Mitglieder als Senioren 75+ sind Personen, die das 75. Lebensjahr abgeschlossen haben. 

Ordentliche aktive Mitglieder als Senioren 75+ haben das Recht, die Übungsanlagen im Jahr unbegrenzt 
zu nutzen, darüber hinaus besteht kein reguläres Spielrecht. Eine Nutzung des Platzes ist mit Entrichtung 
eines ermäßigten Tagesgreenfees von 20,- € möglich. Eine Vorgabenführung erfolgt nicht. 

 

 

§ 2a  Investitionsbaustein Clubhaus 

(1) Ordentliche Mitglieder nach § 1 (2), die erstmalig nach dem 01.01.2017 in den Verein eingetreten sind bzw. 
eintreten, sind verpflichtet, einen einmaligen Investitionsbaustein in Höhe von 400,- € zu entrichten.  

(2) Nicht-Ordentliche Mitglieder nach § 1 (3), die erstmalig nach dem 01.01.2017 in den Verein eingetreten 
sind bzw. eintreten, sind verpflichtet, einen einmaligen Investitionsbaustein in Höhe von 200,- € zu entrich-
ten.  

(3) Bei Umwandlung einer Nicht-Ordentlichen Mitgliedschaft nach § 1 (3) in eine Ordentliche Mitgliedschaft 
nach § 1 (2) nach dem 01.01.2017 ist ein ergänzender Investitionsbaustein in Höhe von 200,- € zu entrich-
ten.  

(4) Die Zahlungen können auf Antrag auch innerhalb eines Jahres in Raten bezahlt werden. Für Ratenzahlun-
gen gelten die Regelungen des § 5 (2) 1 entsprechend. 

(5) Die Abs. (1) bis (4) finden auch Anwendung auf Mitglieder, die bis zum 31.12.2015 aus dem Verein ausge-
treten sind und eine Wiederaufnahme beantragen. 

 

 

§ 3 Umwandlung von Mitgliedschaftsarten und Anzeigepflicht 

(1) Jedes Mitglied hat das Recht auf Umwandlung seiner Mitgliedschaft im Folgejahr, wenn es die entspre-
chenden Voraussetzungen erfüllt.  

(2) Die Umwandlung der Mitgliedschaft ist auf Antrag auch bis zum Ende der satzungsgemäßen Kündigungs-
frist für das Folgejahr zu stellen. Der Umwandlung ist zuzustimmen, sofern keine offensichtlichen Gründe 
dagegen sprechen. 

(3) Sofern ein Mitglied die Voraussetzung entsprechend den §§ 2 (3), 2 (8) oder 2 (9) nicht mehr erfüllt, wird es 
automatisch Ordentliches aktive Mitglied. 

(4) Die Mitgliedschaft eines jugendlichen Mitgliedes (§ 2 (4)) bzw. eines Mitgliedes in Ausbildung  
(§ 2 (5)) endet mit dem Wegfall der Voraussetzungen. Ein Übergang in andere Mitgliedschaftsarten ist oh-
ne erneuten Aufnahmeantrag möglich. 

(5) Die Schnuppermitgliedschaft wird zum 01.01. des Folgejahres in eine Ordentliceh Mitgliedschaft über-
führt, sofern das Mitglied nicht bis 15.01. des ersten Jahres seiner ordentlichen Mitgliedschaft widerspricht.  

(6) Beendigungen der Mitgliedschaft regelt § 5 der Satzung. 
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§ 4 Höhe der Mitgliedsbeiträge 

(1) Es werden die folgenden Jahresbeiträge und Verbandsbeiträge erhoben: 

 
Ordentliches Mitglied Club Verband 

 

… im ersten Jahr der Mitgliedschaft 770, - €  60,- €  

 

… im zweiten Jahr der Mitgliedschaft 990, - €  60,- €  

 

… in jedem weiteren Jahr der Mitgliedschaft 1.250, - €  60,- €  

 

… ab 50 km 680, - €  60,- €  

 

… ab 100 km 400, - €  60,- €  

 

… bei Einmalzahlung von 2.000 € 940,- €   60,- €  

 … als Partner bei Einmalzahlung von 1.000 € 880,- €   60,- €  

 … als Wochentagsmitgliedschaft Mo-Do, außer FT 560,- €   60,- €  

 … als Wochenendmitgliedschaft Fr-So und an Feiertagen 940,- €   60,- €  

 … als Seniorenmitglied 75+ 220,- €   --- 

 … als Firmenmitgliedschaft Auf Anfrage 

 

… als Ehrenmitglied 0,- €  60,- € 

 
 

Nicht-Ordentliches Mitglied Club Verband 

 Zweitmitglied 800, - €  ---  

 

Jugendliches Mitglied 150,- €   40,- €  

 

Jugendliches Familienmitglied  50,- €   40,- €  

 

Mitglieder in Ausbildung 320,- €   40,- €  

 

Passives Mitglied 260,- €    ---  

 

Schnuppermitgliedschaft (Verbleibende Monate) x 60,- € 

 

(2) Die Verbandsbeiträge beinhalten die Beiträge der Mitgliedschaft im Deutschen Golfverband sowie im Lan-
desgolfverband Berlin-Brandenburg. 
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§ 5 Ratenzahlung 

(1) Bei den nachfolgenden Mitgliedschaftsarten besteht die Möglichkeit, die Beträge in Raten von vier oder 
zwölf gleichen Teilen zu zahlen. Die Raten beinhalten die Jahresbeiträge, die Verbandsbeiträge sowie die 
zusätzlich entstehenden Verwaltungsaufwendungen und Zinsen. 

 

Ordentliches Mitglied 4 Raten à 12 Raten à 

 

… im ersten Jahr der Mitgliedschaft 215, - € 75,- €  

 

… im zweiten Jahr der Mitgliedschaft 270, - €  95,- €  

 

… in jedem weiteren Jahr der Mitgliedschaft 340, - €  115,- €  

 

… ab 50 km 190, - €  65,- €  

 

… ab 100 km 120, - €  40,- €  

 

… bei Einmalzahlung von 2.000 € 260,- €   90,- €  

 … als Partner bei Einmalzahlung von 1.000 € 245,- €   85,- €  

 … als Wochentagsmitgliedschaft Mo-Do, außer FT 160,- €   55,- €  

 … als Wochenendmitgliedschaft Fr-So und an Feiertagen 260,- €   90,- €  

Nicht-Ordentliches Mitglied 4 Raten à 12 Raten à 

 Zweitmitglied 210, - €  75,- €  

 

Jugendliches Mitglied 50,- €   20,- €  

 

Jugendliches Familienmitglied 25,- €   10,- €  

 Mitglieder in Ausbildung 95,- €   35,- €  

 

(2) Ratenzahlung ist nur mit Einzugsermächtigung möglich. Bei einer Zahlung in vier Raten ist die Fälligkeit 
jeweils zum 01. Januar, 01. April, 01. Juli & 01. Oktober eines jeden Jahres terminiert. Bei einer Zahlung 
in zwölf Raten ist die Fälligkeit jeweils zum 01. eines jeden Monats terminiert. 

 

 

§ 6 Fälligkeit, Gebühren 

(1) Beiträge nach dieser Beitragsordnung für neu aufgenommene Mitglieder sind mit der Aufnahme fällig. 

(2) Einmalzahlungen nach dieser Beitragsordnung sind mit der Aufnahme oder der Umwandlung nach § 3  
fällig. 

(3) Laufende Beiträge nach § 4 sind zu Beginn eines jeden Geschäftsjahres fällig und ohne gesonderte Auffor-
derung auf das Konto des Vereins zu überweisen. 

(4) Sind Beiträge nach § 6 (3) mehr als einen Monat überfällig, ändert sich die zu zahlende Beitragssumme au-
tomatisch in die Summe der nach § 5 zu zahlenden vier Raten. 

(5) Sind Beiträge nach § 6 (3) mehr als drei Monate überfällig, ändert sich die zu zahlende Beitragssumme au-
tomatisch in die Summe der nach § 5 zu zahlenden zwölf Raten. 

(6) Im Falle der Nichteinlösung fälliger Beiträge nach § 5 im Einzugsverfahren, fallen zusätzliche 
Verwaltungsgebühren in Höhe von 20,- € mit dem nächsten Einlöseversuch an. 
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§ 7 Härtefallregelungen 

(1) Jedes Mitglied hat das Recht, in besonderen Fällen die Stundung oder Aussetzung von fälligen Leistungen 
zu beantragen. Der Antrag bedarf der Schriftform. 

(2) Hierüber entscheidet das Präsidium nach Billigkeit. Das Präsidium hat über den Antrag und die Entschei-
dung Vertraulichkeit zu bewahren. 

 

 

 

 

 

Gültig ab 01. Januar 2018. 
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 ausitzer Golfclub e.V. – Beitragsordnung (Kurzfassung) 
 

Ordentliches Mitglied … Beitrag Verband 4 Raten* 12 Raten** 

…. im ersten Jahr  
der Mitgliedschaft 

Im ersten Jahr der Ordentlichen Mitgliedschaft 
reduziert sich der Beitrag auf: 770, - €  60,- €  215, - €  75,- €  

…. im zweiten Jahr  
der Mitgliedschaft 

Im zweiten Jahr der Ordentlichen Mitglied-
schaft reduziert sich der Beitrag auf: 990, - €  60,- €  270, - € 95,- €  

…. in jedem weiteren 
Jahr der Mitgliedschaft 

 
1.250, - €  60,- €  340, - €  115,- €  

… ab 50 km Der Beitrag der Ordentlichen Mitgliedschaft 
reduziert sich bei einer direkten Entfernung des 
Wohnortes vom Golfplatz von mindestens 50 
km auf: 680,- €  60,- €  

 
190,- € 

 
65,- €  

… ab 100 km Der Beitrag der Ordentlichen Mitgliedschaft 
reduziert sich bei einer direkten Entfernung des 
Wohnortes vom Golfplatz von mindestens 100 
km auf: 400,- €  60,- €  

 
120,- €  40,- €  

… bei Einmalzahlung 
von 2.000 € 

Der Beitrag einer Ordentlichen Mitgliedschaft 
reduziert sich bei einer Einmalzahlung (Auf-
nahmegebühr) von 2.000 € dauerhaft auf: 940,- €   60,- €  260,- €  90,- €  

… als Partner  
bei Einmalzahlung  
von 1.000 € 

Jedes Ordentliche Mitglied ist berechtigt, einen 
Partner zu benennen. Der Beitrag eines Part-
ners im Rahmen einer Ordentlichen Mitglied-
schaft reduziert sich bei einer Einmalzahlung 
(Aufnahmegebühr) von 1.000 € dauerhaft auf: 880,- €   60,- €  245,- €   85,- €  

… als  
Wochentags-
mitgliedschaft Mo-Do, 
außer FT 

Bei der ausschließlichen Nutzung der Anlagen 
Montag bis Donnerstag (außer an Feiertagen) 
reduziert sich der Beitrag der Ordentlichen 
Mitgliedschaft auf den nachfolgenden Betrag. 
Darüber hinaus ist die Nutzung der Anlagen 
zu üblichen Greenfeekonditionen möglich. 560,- €   60,- €  160,- €   55,- €  

… als  
Wochenend-
mitgliedschaft Fr-So 
und an Feiertagen 

Bei der ausschließlichen Nutzung der Anlagen 
Freitag bis Sonntag und an Feiertagen redu-
ziert sich der Beitrag der Ordentlichen Mit-
gliedschaft auf den nachfolgenden Betrag. 
Darüber hinaus ist die Nutzung der Anlagen 
zu einen reduzierten Greenfee von 20 € mög-
lich. 940,- €   60,- €  260,- €  90,- €  

… als Seniorenmitglied 
75+ 

Ordentliche aktive Mitglieder als Senioren 75+ 
haben das Recht, die Übungsanlagen im Jahr 
unbegrenzt zu nutzen, darüber hinaus besteht 
kein reguläres Spielrecht. Eine Nutzung des 
Platzes ist mit Entrichtung eines ermäßigten 
Tagesgreenfees von 20,- € möglich. Vorausset-
zung ist das Erreichen des vollendeten 75. 
Lebensjahres. Eine Vorgabenführung erfolgt 
nicht.  220,- €  --- 

Nur Jahresbeitrag  
möglich. 

 
*) Fällig per Bankeinzug zum 01. Januar, 01. April, 01. Juli & 01. Oktober eines jeden Jahres (inkl. Verbandsbeitrag).  
**) Fällig per Bankeinzug zum 01. eines jeden Monats (inkl. Verbandsbeitrag).  
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Nicht-Ordentliches Mitglied Beitrag Verband 4 Raten* 12 Raten** 

Zweitmitglied (Eine Zweitmitgliedschaft setzt voraus, dass 
das Zweitmitglied ordentliches Vollmitglied in 
einem Golfverein ist, der dem Deutschen Golf-
verband angeschlossen ist und das Zweitmit-
glied seinen Verpflichtungen aus der Mitglied-
schaft bei diesem Verein nachgekommen ist. 
Eine passive Mitgliedschaft, eine Ehrenmit-
gliedschaft, eine Fernmitgliedschaft mit einge-
schränktem Spielrecht oder Ähnliches sind 
keine Vollmitgliedschaft im Sinne der Rege-
lung. 800, - € --- 210, - €  75,- €  

Jugendliches Mitglied Jugendliche Mitglieder sind Personen bis ein-
schließlich des 18. Lebensjahres.   150,- €   40,- €  50,- €   20,- €  

Jugendliches  
Familienmitglied 

Sofern mindestens ein Elternteil Ordentliches 
aktives Mitglied ist, zählen Jugendliche Mit-
glieder als beitragsreduzierte Jugendliche Fa-
milienmitglieder.  50,- €   40,- €  25,- €   10,- €  

Mitglied in Ausbildung Mitglieder in Ausbildung sind Personen bis 
einschließlich des 28. Lebensjahres, die sich in 
einem Vollzeitstudium oder Ausbildungsver-
hältnis befinden.  320,- €   40,- €  95,- €   35,- €  

Passives Mitglied Passive Mitglieder sind fördernde Mitglieder. 
Passive Mitglieder sind keine DGV-Mitglieder. 
Eine Vorgabenführung erfolgt nicht. Passive 
Mitglieder haben das Recht, die Übungsanla-
gen im Jahr unbegrenzt zu nutzen und bis zu 
zweimal im Jahr den Platz. 260, - € --- 

Nur Jahresbeitrag 
möglich. 

Schnuppermitgliedschaft Die Schnuppermitgliedschaft endet automa-
tisch zum 31.12. des entsprechenden Jahres, in 
welchem die Platzreife erworben wurde. 

Nur monatliche Zahlung  
vorgesehen.  60,- € ***  

 

Nicht-Ordentliche Mitglieder haben mit der Aufnahme in den Club zudem einen einmaligen Investitionsbaustein 
in Höhe von 200,- € zu bezahlen, bei Ordentlichen Mitglieder beträgt dieser 400,- €. 

 

*) Fällig per Bankeinzug zum 01. Januar, 01. April, 01. Juli & 01. Oktober eines jeden Jahres (inkl. Verbandsbeitrag).  
**) Fällig per Bankeinzug zum 01. eines jeden Monats (inkl. Verbandsbeitrag).  
***) Fällig per Bankeinzug zum 01. eines jeden Monats bis zum Jahresende (inkl. Verbandsbeitrag).  
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Ordentliches Mitglied … Beitrag Verband 4 Raten* 12 Raten** 

…. im ersten Jahr der Mitgliedschaft 770, - €  60,- €  215, - €  75,- €  

…. im zweiten Jahr der Mitgliedschaft 990, - €  60,- €  270, - € 95,- €  

…. in jedem weiteren Jahr der Mitgliedschaft 1.250, - €  60,- €  340, - €  115,- €  

… ab 50 km 680,- €  60,- €  190,- € 65,- €  

… ab 100 km 400,- €  60,- €  120,- €  40,- €  

… bei Einmalzahlung von 2.000 € 940,- €   60,- €  260,- €  90,- €  

… als Partner bei Einmalzahlung von 1.000 € 880,- €   60,- €  245,- €   85,- €  

… als Wochentagsmitgliedschaft Mo-Do, außer FT 560,- €   60,- €  160,- €   55,- €  

… als Wochenendmitgliedschaft Fr-So und an FT 940,- €   60,- €  260,- €  90,- €  

… als Seniorenmitglied 75+ 
 220,- €  --- 

Nur Jahresbeitrag  
möglich. 

 
 
Nicht-Ordentliches Mitglied Beitrag Verband 4 Raten* 12 Raten** 

Zweitmitglied 800,- € Entfällt 210, - €  75,- €  

Jugendliches Mitglied  150,- €   40,- €  50,- €   20,- €  

Jugendliches Familienmitglied  50,- €   40,- €  25,- €   10,- €  

Mitglied in Ausbildung  320,- €   40,- €  95,- €   35,- €  

Passives Mitglied 260, - € --- Nur Jahresbeitrag möglich. 

Schnuppermitgliedschaft Nur monatliche Zahlung  
vorgesehen.  60,- € ***  

 

Nicht-Ordentliche Mitglieder haben mit der Aufnahme in den Club zudem einen einmaligen Investitionsbaustein 
in Höhe von 200,- € zu bezahlen, bei Ordentlichen Mitglieder beträgt dieser 400,- €. 

 

*) Fällig per Bankeinzug zum 01. Januar, 01. April, 01. Juli & 01. Oktober eines jeden Jahres (inkl. Verbandsbeitrag).  
**) Fällig per Bankeinzug zum 01. eines jeden Monats (inkl. Verbandsbeitrag).  
***) Fällig per Bankeinzug zum 01. eines jeden Monats bis zum Jahresende (inkl. Verbandsbeitrag).  

Zahlungsmöglichkeiten 

Einmalzahlung 
 Fällig am 01.01. 

4 Raten 
 Fällig zum Quartalsbeginn 

12 Raten 
 Fällig zum 01. jeden Monats 


